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§ 84i GewO 1994 Domino-Effekt
 GewO 1994 - Gewerbeordnung 1994

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2025

§ 84i.

Zwischen benachbarten Betrieben, bei denen auf Grund ihres Standortes und ihrer Nähe zueinander sowie ihrer

gefährlichen Sto1e eine erhöhtes Risiko schwerer Unfälle besteht oder diese Unfälle folgenschwerer sein können

(Domino-E1ekt), hat ein Austausch zweckdienlicher Informationen stattzu9nden, die für das Sicherheitskonzept, für

den Sicherheitsbericht, den internen Notfallplan oder das Sicherheitsmanagementsystem von Bedeutung sind.

In Kraft seit 10.07.2015 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gewo/paragraf/84i
file:///

	§ 84i GewO 1994 Domino-Effekt
	GewO 1994 - Gewerbeordnung 1994


